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Stadt Neustadt an der Weinstraße 
 

Bebauungsplan 
 

„IBAG/Roßlaufstraße-Nord“  
 

 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neustadt a.d. Weinstraße und Linden, den 10.03.2015 
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Stellungnahmen mit Anregungen  
 
Deutsche Bahn AG (24.09.2014) 
Deutsche Telekom Technik GmbH NL Südwest  (04.09.2014) 
Eigenbetrieb Stadtentsorgung (09.09.2014) 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie 
(25.09.2014) 
Handwerkskammer der Pfalz (15.09.2014) 
IHK Pfalz (12.09.2014) 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Abt. 2 Gewerbeaufsicht (15.09.2014) 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 
Bodenschutz (29.09.2014) 
Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH, Technik (04.09.2014) 
 

Stellungnahmen ohne Anregungen  

 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Schulaufsicht (08.09.2014) 
Bundesamt für Umweltstruktur, Umweltschutz (28.08.2014) 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt. (08.09.2014) 
Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Gesundheitsamt (12.09.2014) 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Neustadt (29.08.2014) 
Landesbetrieb Mobilität Speyer (10.09.2014) 
 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentli chkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB sind keine Stellungnahmen eingegangen.  
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Deutsche Bahn AG (24.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wi rd zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Aufgrund der Tieflage des Plangebietes gegenüber der Bahnstrecke können 
Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs in Folge der Umsetzung der Planung 
ausgeschlossen werden.  
 
 
Zu 3.- 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis gen ommen.  
 
Im Hinblick auf die Anforderungen der immissionsverträglichen Nutzungszuordnung 
wurde eine schalltechnische Begutachtung der Planung erstellt. Hier wurde auch 
geprüft, inwieweit bauliche Maßnahmen des Schallschutzes geeignet sind, den 
Schalleintrag aufgrund von Schienenverkehr in das Plangebiet zu reduzieren. Im 
Ergebnis wurde festgestellt, dass ein nennenswerter Dämpfungseffekt durch 
Schallschutzwall/-wand nicht erreicht werden kann. Im Rahmen der 
Abwägungsentscheidung werden daher gegenüber der Schienenverkehrsstrecke 
ausschließlich passive Maßnahmen des Schallschutzes im Bebauungsplan 
festgesetzt. Diesem Vorgehen wurde durch die maßgebliche Fachbehörde im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens zugestimmt.  
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Zu 5.-10.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis gen ommen.  
 
Da sie ausschließlich den Vollzug des Bebauungsplanes berühren, besteht für die 
Ebene der Bauleitplanung kein weiterführender Handlungsbedarf.  
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Deutsche Telekom Technik GmbH (04.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Zu 2: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen .  
 
Da sie den Vollzug des Bebauungsplanes betreffen, besteht für die Ebene der 
Bauleitplanung kein weiterführender Handlungsbedarf.  
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Zu 3: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen .  
 
Da sie den Vollzug des Bebauungsplanes betreffen, besteht für die Ebene der 
Bauleitplanung kein weiterführender Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Entsprechend der Ausweisung im Bebauungsplan kann davon ausgegangen 
werden, dass jedes Baugrundstück direkt an eine öffentliche Verkehrsfläche 
angrenzt und somit hierüber direkt eine Erschließung auch mit 
Telekommunikationsinfrastruktur möglich ist. Demgemäß entfällt die Notwendigkeit 
der Ausweisung von Leitungsrechten.  
Auch wird der parallel zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes zu 
verabschiedende Erschließungsvertrag (städtebaulicher Vertrag) zwischen der Stadt 
Neustadt a.d. Weinstraße und der Grundstückseigentümerin Regelungen enthalten, 
die die Telekommunikationsversorgung im Plangebiet sicherstellen. 
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Eigenbetrieb Stadtentsorgung (09.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntn is genommen.  
 
In enger Abstimmung mit dem ESN wurde zwischenzeitlich ein 
Entwässerungskonzept erstellt, welches entsprechend der gesetzlichen 
Bestimmungen von einem Trennsystem ausgeht. Die zur Umsetzung des Konzeptes 
benötigten Retentions- und Versickerungsflächen haben als Festsetzung Eingang in 
den Bebauungsplan gefunden. Des Weiteren werden in den Bebauungsplan 
wasserwirtschaftliche Festsetzungen aufgenommen. Das Konzept wird im Übrigen 
im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB dem ESN zur Stellungnahme 
vorgelegt.  
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Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland Pfalz, Direktion Landesarchäologie 
(25.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
Zu 0.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.-4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis geno mmen.  
 
Sie finden zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes Eingang in die 
Begründung und als Hinweise auch Eingang in die Plankarte.  
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Zu 5.: Der Anregung wird entsprochen.  
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Handwerkskammer der Pfalz (15.09.2014) 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
In Kenntnis der bestehenden gewerblichen Nutzungen im Umfeld des Plangebietes 
und dem klaren Bekenntnis der Stadt Neustadt a.d. Weinstraße, diese in ihrer 
derzeitigen Situation nicht einzuschränken, wurde ein Schallgutachten erstellt, 
welches eine worst-case-Betrachtung zu Gunsten der derzeit im faktischen 
Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen anstellt. Demgemäß baut das 
Schallgutachten auf der Annahme auf, dass die vorhandenen Unternehmen derzeit 
und auch künftig uneingeschränkt die Emissionskontingente eines Gewerbegebietes 
ausschöpfen dürfen. Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung konnte 
gezeigt werden, dass durch eine Schallschutzwand der Schalleintrag in das 
Allgemeine Wohngebiet auf weniger als 55 db(A) tags als maßgeblicher 
Planungsrichtwert gemäß TA Lärm/DIN 18005 reduziert werden kann. Demgemäß 
ist das durch den Bebauungsplan vorbereitete Heranrücken der Wohnnutzung an die 
Gewerbenutzung planungsrechtlich nicht zu beanstanden.  
Im Hinblick auf das vermeintlich nicht dargestellte Gebäude im Bereich des 
Gewerbegrundstückes sei angemerkt, dass die Planungsgrundlage des 
Bebauungsplanes das amtliche Liegenschaftskataster darstellt. Soweit hier Gebäude 
nicht vermerkt sind, muss davon ausgegangen werden, dass sie nach Abschluss der 
Baumaßnahme nicht zur Einmessung gebracht wurden. Insofern liegt es hier 
zunächst in der Verantwortung des Grundstückseigentümers Abhilfe zu schaffen. 
Nichtsdestotrotz findet das gesamte Gewerbegrundstück im genannten 
Schallgutachten Berücksichtigung und für das Ergebnis der gutachterlichen 
Bewertung ist die fehlende Darstellung des Gebäudes in der Katastergrundlage ohne 
Belang.  
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Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Klarzustellen ist, dass durch die Schallschutzwand gemäß Festsetzung im 
Bebauungsplan der Lärmeintrag in das Wohngebiet bis auf das Niveau des 
maßgeblichen Planungsrichtwertes reduziert werden kann. Dabei sei angemerkt, 
dass der Samstag im immissionsschutzrechtlichen Sinne einen Werktag darstellt und 
die Anwohner demgemäß den verbleibenden Schalleintrag zu dulden haben. 
Demgemäß sind keine städtebaulichen Gründe erkennbar, die gegen die 
Zulässigkeit der vorliegenden Bauleitplanung sprechen.  
 
 
 
Zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Grundsätzlich gilt, dass es sich bei einer Schallschutzwand mit der geplanten Höhe 
um eine genehmigungspflichtige bauliche Anlage handelt, die damit auch den 
Abstandsbestimmungen der Landesbauordnung unterliegt. Die für die Errichtung der 
Schallschutzwand im Bebauungsplan vorgesehene Fläche wurde derart 
dimensioniert, dass die sich aus den Bestimmungen der Landesbauordnung 
ergebenden Anforderungen an Abstandsflächen zu Nachbargrenzen gewahrt 
werden. Damit sind insofern auch die gesetzlichen Anforderungen an Belichtung und 
Belüftung von Arbeitsräumen sichergestellt, so dass die Festsetzung der 
Schallschutzwand in der gewählten Form nicht zu beanstanden ist.  
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IHK Pfalz (12.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Im Ergebnis einer intensiven Diskussion um die künftige Entwicklung des IBAG-
Geländes hat sich gezeigt, dass sich der Standort in besonderem Maße für die 
Entwicklung eines innenstadtnahen Wohnquartiers anbietet. Demgemäß sollen mit 
der Aufstellung des Bebauungsplanes auch die hierfür notwendigen planungs-
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, indem das ehemalige IBAG-
Gelände als Allgemeines Wohngebiet zur Ausweisung gelangt. Darüber hinaus wird 
der Geltungsbereich im Osten in Richtung der Roßlaufstraße um die Flurstücke 
3882/24 und 3882/32 erweitert, um für das sich in einem Strukturwandel befindliche 
Quartier zu dokumentieren, dass diese Flächen entsprechend des 
Aufstellungsbeschlusses für einen Bebauungsplan im Bereich des ehemaligen Raab-
Karcher-Geländes als Mischgebiet im Sinne § 6 BauNVO zu bewerten sind.  
Im Übrigen sieht die Stadt Neustadt a.d. Weinstraße keine Notwendigkeit für eine 
Überplanung der sich an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„IBAG/Roßlaufstraße-Nord“ abschließenden Flächen. Diese sind daher im Bereich 
der Roßlaufstraße weiterhin als faktisches Gewerbegebiet im Sinne § 8 BauNVO zu 
bewerten. Diesem Sachverhalt wurde im Übrigen auch bei der schalltechnische 
Begutachtung der vorliegenden Planung Rechnung getragen.  
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Zu 3.: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kennt nis genommen.  
 
Gerade im Hinblick auf diesen Sachverhalt wurde eine schalltechnische 
Untersuchung erstellt, welche eine worst-case-Betrachtung zu Gunsten der derzeit 
im faktischen Gewerbegebiet ansässigen Unternehmen anstellt. Demgemäß baut 
das Schallgutachten auf der Annahme auf, dass die vorhandenen Unternehmen 
derzeit und auch künftig uneingeschränkt die Emissionskontingente eines 
Gewerbegebietes ausschöpfen dürfen. Im Ergebnis der schalltechnischen 
Untersuchung konnte gezeigt werden, dass durch eine Schallschutzwand der 
Schalleintrag in das Allgemeine Wohngebiet auf weniger als 55 db(A) tags als 
maßgeblicher Planungsrichtwert gemäß TA Lärm/DIN 18005 reduziert werden kann. 
Demgemäß ist das durch den Bebauungsplan vorbereitete Heranrücken der 
Wohnnutzung an die Gewerbenutzung planungsrechtlich nicht zu beanstanden.  
Als weitere materielle Gründe zur Überwindung des Trennungsgrundsatzes gemäß 
§ 50 BImSchG sind anzuführen, dass die Stadt Neustadt a.d. Weinstraße aktuell 
tatsächlich einer gesteigerten Nachfrage nach Wohnraum ausgesetzt ist, 
hervorgerufen durch Zuzugswillige aus dem ländlichen, infrastrukturell schlechter 
ausgestatteten Umland einerseits, aber auch aus überlasteten bzw. überteuerten 
Ballungsräumen andererseits. Ein Übriges leistet die demographisch bedingte 
Abnahme der Haushaltsgrößen. 
Das betreffende Wohngebiet wird insofern zur Deckung des örtlichen Bedarfs 
dringend benötigt, da aktuell zeitgleich in der Kernstadt auch keine vergleichbaren 
Angebote am Markt bestehen.  
Weiterhin entspricht die Konversion des IBAG-Geländes nach Jahren des 
Stillstandes, in denen schon immer eine gewerbliche Nachnutzungsperspektive 
bestanden hätte, in hohem Maße den Zielvorstellungen der vom Rat 2009 
verabschiedeten Innenentwicklungskonzeption – ebenso wie regional- und 
landesplanerischen Vorgaben mehr und mehr darauf ausgerichtet sind, eine 
Ausdehnung des Siedlungskörpers an den Rändern zu vermeiden (vgl. Einheitlicher 
Regionalplan Rhein-Necker, Ziele 1.4.1.4 und 1.5.1.1). 
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Zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Da die schalltechnische Untersuchung davon ausgeht, dass die vorhandenen 
gewerblichen Betriebe auch künftig uneingeschränkt ihrer Tätigkeit nachkommen 
können, trägt die Planung gerade in besonderem Umfang dem Abwehranspruch der 
vorhandenen gewerblichen Nutzer Rechnung.  
Bzgl. der angesprochenen möglichen Betriebserweiterung sei angemerkt, dass der 
Stadt Neustadt a.d. Weinstraße keine Anhaltspunkte für eine mögliche 
Betriebserweiterung der im Bereich Roßlaufstraße vorhandenen Unternehmen in 
Richtung des ehemaligen IBAG-Geländes vorliegen. Diese Option hätte im Übrigen 
bereits über die letzten 20 Jahre bestanden. 
 
 
Zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Auf die Erläuterungen zu 3. sei zunächst verwiesen. Allerdings muss nochmals 
erwähnt werden, dass die vorliegende Planung keine Nutzungseinschränkung 
bestehender gewerblicher Betriebe zur Folge hat, da die planerische 
Konfliktbewältigung mittels baulicher Maßnahmen des Schallschutzes erfolgt. 
Hierdurch kann eine Unterschreitung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte für 
Allgemeine Wohngebiete erreicht werden, wodurch die Planung in der 
städtebaulichen Abwägung nicht zu beanstanden ist.  
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die IHK wird am weiteren Verfahren beteiligt.  
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SGD Süd, Gewerbeaufsicht (15.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis  genommen.  
 
Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass auf die Ausweisung eines eingeschränkten 
Gewerbegebietes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „IBAG/Roßlaufstraße-
Nord“ vollständig verzichtet wird. Die hierfür vormals vorgesehene Fläche wird 
künftig als Regenrückhaltebecken genutzt.  
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Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der derzeitig faktische und genehmigte Bestand im Bereich des ausgewiesenen 
Mischgebietes (Flurstücke 3882/24 und 3882/32) fügt sich in das zulässige 
Emissionskontingent ein. Das angesprochene Möbelhaus mit Schreinerei ging vor 
Jahren bereits vom Markt.  
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (29.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
In enger Abstimmung mit dem ESN wurde zwischenzeitlich ein 
Entwässerungskonzept erstellt, welches entsprechend der gesetzlichen 
Bestimmungen von einem Trennsystem ausgeht. Die zur Umsetzung des Konzeptes 
benötigten Retentions- und Versickerungsflächen haben als Festsetzung Eingang in 
den Bebauungsplan gefunden. Das Konzept wird im Übrigen im Rahmen der 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB der SGD zur Stellungnahme vorgelegt.  
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Zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Die Ausweisung eines Misch- und Wohngebietes ist regelmäßig innerhalb der Zone 
III eines Trinkwasserschutzgebietes zulässig. Demgemäß wird kein Widerspruch 
zwischen der vorliegenden Bauleitplanung und der möglichen Festsetzung einer 
Wasserschutzzone gesehen.  
 
 
Zu 4.: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kennt nis genommen.  
 
In Abstimmung mit der SGD wurde für das ehemalige IBAG-Gelände ein 
Sanierungskonzept erstellt, welches sich bereits in der Umsetzung befindet. 
Demgemäß wird den Belangen des Bodenschutzes in der Bauleitplanung Rechnung 
getragen. Das Sanierungskonzept wird Bestandteil des Auslegematerials.  
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Zu 5.-6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen .  
 
Sie finden zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes Eingang in die 
Begründung. Da für die angesprochenen Altstandorte, die als Mischgebiet zur 
Ausweisung gelangen sollen, keine konkreten Bauvorhaben in der Planung sind, 
wird es als zulässig erachtet, für eine Detailprüfung der Belange des Bodenschutzes 
auf die nachgeordneten Planungsebenen zu verweisen. Ein Hinweis auf die 
bekannten Altstandorte in diesem Bereich findet Eingang in die Begründung zum 
Bebauungsplan.  
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Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH, Bereich Technik (04.09.2014) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Da der Parkplatz sich im Eigentum der Stadt Neustadt befindet, wird zu gegebener 
Zeit eine entsprechende Trasse zur Verfügung gestellt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


